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Sitzung des Landrates vom 15. November 2012 
 
Traktandum 28 
2012/127 vom 3. Mai 2012  
Motion von Klaus Kirchmayr: Harmonisierung der Spruchkörper und -kompetenzen am 
Kantonsgericht 
 
Schriftliche Begründung des Antrags des Regierungsrats auf Überweisung als 
Postulat 
 
Die Motion verlangt, das Gerichtsorganisationsge-
setz und allenfalls weitere Gesetze so anzupassen, 
dass die Spruchkörper bzw. Spruchkompetenzen in 
den verschiedenen Abteilungen des Kantonsge-
richts so harmonisiert werden, dass Entscheide 
gleichartiger Bedeutung in allen Abteilungen gleich 
behandelt werden. 
 
Die Geschäftsleitung des Kantonsgerichts ist bereit, 
die unterschiedlichen Spruchkörper und Spruch-
kompetenzen auf eine Harmonisierung hin zu über-
prüfen. Zusätzlich regt sie an, auch die Spruchkör-
per am Steuer- und Enteignungsgericht ebenfalls 
einer Überprüfung zu unterziehen. 
 
Vom zeitlichen Ablauf her ist nach Meinung des 
Kantonsgerichts die Überprüfung der Spruchkörper 
an den allfälligen Statuswechsel bei den neben-
amtlichen Kantonsrichterinnen und Kantonsrichter 
zu koppeln.  
Sollte der Landrat dem Regierungsrat und dem 
Kantonsgericht den Auftrag zur Ausarbeitung der 
Gesetzesgrundlagen für die Einführung des Teil- 
oder Vollamtes für die Richterinnen und Richter am 
Kantonsgericht erteilen, so würde diese umfassen-
de Änderung voraussichtlich auf 1. April 2018 in 
Kraft treten. Eine vorgängige Änderung der Spruch-
körper für eine beschränkte Zeit macht keinen Sinn. 
Sollte die Einführung der Teil- und Vollämter vom 
Landrat abgelehnt werden, so wäre die Inkraftset-
zung von neuen gesetzlichen Bestimmungen zur 
Harmonisierung der Spruchkörper auf Beginn der 
nächsten Amtsperiode per 1. April 2014 möglich. 
 
Um diese zeitliche Flexibilität zu erhalten, spricht 
sich das Kantonsgericht dafür aus, die Motion in ein 
Postulat umzuwandeln und bei Bejahung des Sta-
tuswechsels dieses zusammen mit der Vorlage 
betreffend Statuswechsel zu behandeln. Der Regie-
rungsrat schliesst sich dieser Beurteilung an und 
beantragt dem Landrat, die Motion in abge-
schwächter Form als Postulat zu überweisen. 
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